
Anlage 1 der Kita-Finanzierungsrichtlinie für das Jahr 2023

Sollte keine Fortschreibung der Kita-Finanzierungsrichtlinie erfolgen, gelten diese Beträge auch für das Jahr 2024.

Nr. Kostenart Krippe Kindergarten Hort

Hort im 

kommunalen 

Schulgebäude

4.2. BKB II

sonst. Personal- u. Sachkosten für 

päd. Arbeit
24,00 € 24,00 € 24,00 € 24,00 €

4.3. BKB III

Hausmeisterleistung Gebäude + 

Zuschläge für Flächen, die über die 

mindeste Freispielfläche hinaus 

gehen

134,37 €
 *1

134,37 €
 *1

134,37 €
 *1 -

Reinigung 261,16 € 
*1

261,16 € 
*1

261,16 € 
*1

-

Sachkosten Reinigungsmittel/ 

Sanitärbedarf/ Hygieneartikel
16,10 € 16,10 € 10,80 € 6,50 €

Wäschereinigung 10,80 € 10,80 € 3,30 € 3,30 €

Kleinst- und Schönheitsreparaturen 22,00 € 22,00 € 22,00 € 11,00 €

4.4. BKB IV

Serviceleistungen 

Mittagsversorgung, Getränke, 

Frühstück oder Vesper inkl. 

Serviceleistung bis 6 h

599,70 € 599,70 € - -

Serviceleistungen 

Mittagsversorgung, Getränke, 

Frühstück und Vesper inkl. 

Serviceleistung über 6 h

751,90 € 751,90 € - -

Serviceleistungen 

Mittagsversorgung, Getränke, 

Vesper und zusätzlich Frühstück 

während der Ferienzeit inkl. 

Serviceleistung

- - 502,50 € 502,50 €

Getränke, Vesper inkl. 

Serviceleistung und zusätzlich 

Frühstück inkl. Serviceleistungen 

und Serviceleistungen der 

Mittagsversorgung während der 

Ferienzeit

- - 275,50 € 275,50 €

4.5. BKB V

Ersatz/Ergänzung von 

Einrichtungsgegenständen
50,00 € 50,00 € 50,00 €

50,00 € 

25,00 € *
2

4.6. BKB VI

Personalkosten der Verwaltung, 

organisatorischer Leitungsanteil, 

sonstige Verwaltungskosten

393,00 € 393,00 € 393,00 € 393,00 €

Qualitätssicherung, 

Fachberatung
49,00 € 49,00 € 49,00 € 49,00 €

Fortbildung, Supervision, 

Fachliteratur
35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 €

Nr. sonstige Werte Krippe Kindergarten Hort

Hort im 

kommunalen 

Schulgebäude

4.3. Orientierungswert Miete pro m² 

(Träger mietet Räume)
5,50 € 5,50 € 5,50 € -

4.3. Orientierungswert Außenfläche pro 

m²
1,00 € 1,00 € 1,00 € -

4.4. Ersparte Eigenaufwendungen 

Mittagessen sollte mindestens 

betragen

2,18 € 2,18 € 2,72 € -

5. Eigenleistung Arbeitsstunde 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50

Soweit die Richtlinie nichts anders bestimmt, werden Kosten in folgender Höhe für jedes im Jahresdurchschnitt betreute

Kind mit gültigem Rechtsanspruch anerkannt

*
1
 Grundlage, für die im Kita Bedarfsplan aufgeführten Plätze (siehe Punkt 4 Abs.3)

*
2
 Hort in Doppelnutzung 25,00 €

Orientierungs-/Richtwerte, die bei der Finanzierung nach § 16 Absatz 3 KitaG zu beachten sind:


